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sident des Schweizerischen Schulrates geworden war, wurde
erster Vorsitzender der IVBH. Hier kamen seine charakte-
ristischen Eigenschaften voll zur Geltung. Die Anfinge wa-
ren nicht leicht. Mit souverédner Ueberlegenheit steuerte er
jedoch das Schiff durch alle Anfangsschwierigkeiten. Er
tiberwand nationale, berufliche und personliche Gegensitze
und Rivalititen und brachte sie zu harmonischer, kollegialer,
ja freundschaftlicher Zusammenarbeit. Ein beliebter Aus-
spruch von ihm war, der Ingenieur sei berufen, nicht nur ma-
terielle, sondern auch geistige Briicken zu bauen. Diese Ein-
stellung gab seinem ganzen Lebenswerk das Gepridge. Nir-
gends gelang ihm das Bauen geistiger Briicken besser als
hier. Als er im Jahre 1938 das Pridsidium der IVBH wegen
Arbeitsiiberlastung niederlegte, dankte ihm der Stdndige Aus-
schuss durch die Verleihung der Wiirde eines Ehrenprisiden-
ten. Seinem Nachfolger hinterliess er die Betreuung eines
Vorstandes und eines Stédndigen Ausschusses, die durch seinen
Einfluss formlich zu einer Familie zusammengewachsen
waren, wobei die Mitwirkung von Frau Rohn, die sich die
Herzen der ihre Ménner zu den Tagungen begleitenden Frauen
zu gewinnen wusste, nicht unerwihnt bleiben darf.

Auch charitativen Institutionen versagte Prof. Rohn, des-
sen Grundeigenschaft Gilite war, seine Mitwirkung nicht. Von
1940 bis 1942 war er Pridsident der Winterhilfe und der da-
mals mit ihr noch verbundenen Riickwandererhilfe, die sich
gerade zu jener Zeit eines starken Stromes aus den Kriegs-
landern zuriickkehrender Auslandschweizer annehmen musste.
Dies verursachte eine Zeitlang eine Arbeit, die neben seiner
starken Beanspruchung durch das Prisidium des Schulrates
untragbar war, weshalb er von Winter- und Riickwanderer-
hilfe so bald zuriicktrat. Aber in der kurzen Zeit driickte er
auch diesen beiden Institutionen seinen Stempel auf. Beson-
ders in der Riickwandererhilfe, wo anfinglich etwas verwor-
rene und nicht sehr erfreuliche Verhiltnisse herrschten, hatte
er Ordnung geschaffen, er hatte Winterhilfe und Riickwan-
dererhilfe getrennt, und seinen Nachfolgern geordnete und
wirkungsvolle Organisationen hinterlassen. Auch diese Nehen-
amter hatte er mit der Hingabe und Gewissenhaftigkeit und
mit dem Verantwortungshewusstsein betreut, die alle Titig-
keit seines Lebens charakterisiert.

Mit Prof. Rohn ist eine starke Personlichkeit von unge-
wohnlichem Format von uns gegangen, deren Lebenslinie wie
selten bei einem Menschen geradlinig, konsequent und treu
hohen Zielen zustrebte, aufrecht, gewiss wie wir alle Sterb-
lichen mit Schwéchen behaftet, fiir manche vielleicht unnah-
bar scheinend, doch grundgiitig und denen, die ihn niher kann-
ten, teuer. Die ETH, Industrie und Wirtschaft, die G.E.P.,
deren Ehrenmitglied er seit 1935 war, der S.I. A., seine Kol-
legen und Schiiler, alle sind seinem Andenken dankbar ver-
pflichtet. Sie hidtten ihm alle ein verdientes otium cum
dignitate gewlinscht. Leider wurde es durch ein schweres Lei-
den getriibt, von dem er nun erldst ist. C. Andreae

Beilage: Tafel 57

Heutiger Stidtebau

Die Forderung, Bauvorhaben der Innenstadt mit den Be-
langen des Verkehrs zu koordinieren, wird heute leider noch
nicht anerkannt. Davon aber ein andermal. Heute soll nur
vom Stéddtebau unserer Tage geschrieben werden.

Aus der Tradition des orthodoxen Stidtebaues leiten die
Aemter, Behérden, Kommissionen und wer sich sonst mit Bau-
fragen zu befassen hat, ein Primat des Verkehrs ab. Man stu-
diert zuerst die Erfordernisse des Strassenverkehrs; nachher
zieht man Baulinien, grenzt mit diesen den Bereich der dffent-
lichen Interessen ab, interpretiert vorhandene Bauvorschrif-
ten, wandelt sie ab, entwirft schliesslich die Bebauung und
Uberldsst das so entstandene Produkt den Juristen, die priifen
sollen, was sich mit den geltenden Gesetzen vertrigt. Zur
Illustration greifen wir den Normalfall heraus. Ein Grund-
stiick mit {beralteter Bebauung liegt an einem Hauptver-
kehrsplatz — sagen wir am X-Platz, bei der Y-Strasse in Z.
Seit Jahren weiss man, dass der Platz nicht mehr geniigt,
dass der Verkehr mehr Raum auf ebener Erde beansprucht,
als das friiher der Fall war. Man weiss auch, dass die 6ffent-
lichen Verkehrsmittel zusitzliche Haltestellen, beispielsweise
eine solche fiir eine neue Trolleybuslinie brauchen. Es ist
auch jedermann klar, wie teuer der Baugrund geworden ist,
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denn ringsherum wurde bisher bis zur Baulinie und in ge-
schlossener Bauweise flinfeinhalbgeschossig, sechs- oder mit
Ausnahmebewilligung gar siebengeschossig gebaut.

Die zu ziehende Baulinie muss folglich Riicksicht nehmen
einerseits auf die berechtigten Forderungen der Verkehrs-
techniker und anderseits auf die wohlerworbenen Rechte des
privaten Grundeigentiimers, der sein Grundstlick auswerten
muss. Eine kréftig zurilickgesetzte Baulinie wiirde der Oef-
fentlichkeit dienen und dem Grundeigentiimer schaden. Eine
zu wenig zurlickgesetzte Baulinie dient dem Bauwilligen, sie
schadet aber der Oeffentlichkeit. Das Dilemma liegt Kklar.
Was tun? Erstes Mittel ist der Arkadenbau. Man bewilligt
dem Bauherrn das Ueberbauen des Trottoirs. Arkaden, die in
der betreffenden Stadt bis jetzt ganz fremd sind, stellen einen
Ausweg aus der Klemme dar. Der Bauherr gibt sich aber
mit diesem «Ziickerli» nicht zufrieden, denn schliesslich ist
das Erdgeschoss die fiir die Rendite massgebende Fldche.
Ein ganzes Trottoir, eine Breite von 3 bis 4 m, muss er von
seinem Erdgeschoss opfern und diese kostenlos der Oeffent-
lichkeit zur Verfiigung stellen. Das ist doch ungerecht; und
wer etwas gibt, kann auch etwas fordern! Und so wird weiter
gehandelt. Ein Stockwerk mehr ist doch zu wenig, weil der
Bauherr vis-a-vis schon sieben Geschosse bewilligt bekommen
hat, ohne dass er die Last einer unangenehmen Arkade auf
sich nehmen musste. Als man ihm das siebente, zusitzliche
Geschoss gab, war es doch aus «#sthetisch stddtebaulichen»
Griinden gerechtfertigt gewesen, weil sein Bau zwischen zwei
Strassen am Platz liegend eine sogenannte Dominante dar-
stellen wiirde. Er konnte dehn auch als solche gefeiert werden,
als er vor wenigen Jahren hezogen worden war.

Wie hilft man sich da nun weiter? Ist es richtig, einen
zweiten sieben- oder achtgeschossigen Bau schrig gegeniiber
zu bewilligen ? Nein, ein Stockwerk mehr ist nicht spannungs-
voll; der Neubau miisste mehr Stockwerke aufweisen, damit
er die Rolle der Dominante libernehmen konnte. Da kommt
der Gedanke an ein Hochhaus zu Hilfe. Natiirlich, ein zwdolf-,
vierzehn- oder sechzehngeschossiges Hochhaus zeichnet die
moglichen Losungen vor. Wir sind ja gliicklich so weit,
dass Hochhiuser nicht einfach mit dem Begriff «amerika-
nisch» unter den Tisch gewischt werden kénnen. Wir haben
unsere Gesetze modernisiert; unsere Magistraten wissen jetzt
auch, was Hochhduser sind; im tibrigen wollen wir eine mo-
derne Stadt haben. Sechzehn Geschosse, das ist die richtige
Gebdudehohe. Der Modellversuch bestétigt die Richtigkeit des
Entschlusses. Ein besonderes Gremium mit stddtebaulichem
Gefiihl bezieht Stelilung und unterstiitzt die Verantwortlichen.
Das Gebdude ist der letzte Neubau am betreffenden Platz.
Es besteht somit keine Gefahr, dass ein anderer Bauherr
ebenso hoch oder gar noch héher bauen wollte.

Doch halt, das ergidbe eine ungeheure Uebernutzung des
Bodens, was ja Rechtsungleichheit schaffen wiirde. Wenn das
ganze Gebdude 45 m hoch gebaut werden diirfte, konnten
vielleicht der Nachbar oder ein Grundeigentiimer auf der
Gegenseite des Platzes auf die gleiche gldnzende Idee kom-
men und fir seinen aus den zwanziger oder dreissiger Jahren
stammenden Bau die gleiche Ausniitzungsmoglichkeit verlan-
gen. Das miisste aber zum Chaos fiihren.

Hier tritt nun das Wundermittel der Ausniitzungsziffer
heilsam in Aktion. Es ist ja im Ausnahmeparagraphen der
Bauordnung erwdhnt und gliicklicherweise nicht einmal exakt
definiert, so dass es, ohne allzu viel Schmerz zu bereiten, auch
fir kompliziertere Fille angewandt werden kann. Die Aus-
niitzungsziffer darf nicht liberschritten werden. Der Bauherr
und sein Architekt empfangen die Richtlinien der Oeffentlich-
keit. Sie diirfen ihr Bauvolumen so wihlen, dass eine be-
stimmte Anzahl Kubikmeter aber nicht mehr gebaut werden.
Wie gross ist aber dieser zur Verfiigung gestellte Raum?
Auch dafiir gibt es eine Zauberformel. Sie lautet: so gross
ist er, wie er unter der geltenden gesetzlichen Regelung unter
allen Umstdnden {iberbaut werden diirfte. Ein «Vergleichs-
projekt» muss her, ein Projekt also, das nachweist, wie hoch,
lang und tief man bauen kénnte, ohne mit dem Nachbarn in
Konflikt zu geraten.

Zwei Fragen: Welches sind die Umrisse der als «Bau-
grundstiick» zu bezeichnenden Parzelle? Wie kann festge-
stellt werden, ob die Nachbarn mit einem solchen Gebiude
einverstanden wiren? Die erste Frage ist bald abgeklirt, denn
bis heute gilt die eingangs erwihnte, zuriickgesetzte Baulinic
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noch nicht. Der Bauherr kann also sein ganzes, heute noch
tiberbaubares Grundstiick zum Vergleich brauchen. Warum
schon die neuen Baulinien einsetzen, wenn sie in Tat und
Wahrheit noch gar nicht gezogen sind, und ausserdem ist es
so teuer, das Bauland! Zur zweiten Frage: wir befinden uns
in einem Rechtsstaat und in einem solchen wissen die Hiiter
der Rechtsordnung — in unserm Fall die Organe der Bau-
polizei — was Recht ist. Wir wollen annehmen, dass dem so
sei und verfolgen den Werdegang des Projektes weiter. Der
Architekt bespricht alle Einzelheiten des Vergleichsprojektes
mit dem zustdndigen Funktiondr, Treppenbreiten, Geb&dude-
tiefen, Gesimshohen, zuriickgesetztes Dachgeschoss, Hofein-
bauten, Stockwerkzahl, Grenzabstidnde, Lichteinfallwinkel, una

IO AL

W/W/W/%

%

schliesslich ist ein Gebilde entworfen, das nie gebaut wer-
den soll und auch nie gebaut werden diirfte, so scheusslich ist
es... Bs liefert die Kubikmeterzahl, die so viel kleiner ist
als die vorhin erwihnten, als «tragbar» erachteten sechzehn
Geschosse eigentlich erfordern wiirden. Sie reicht nicht aus,
den «stéddtebaulichy als richtig betrachteten Rahmen auszu-
flillen. Man einigt sich daher, nur einen Teil des Geb&dudes
in die Hohe zu filihren, einen Turmbau zu erstellen und diesen
so zu schieben, dass er moglichst vorteilhaft in Erscheinung
tritt, also in die Ecke des Grundstiickes.

Die Oeffentlichkeit {ibernimmt die Verantwortung fiir
Strassenraum und Baumasse, der Architekt macht die «Archi-
tektur». Das ist Stddtebau heute. Hans Marti
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Wasserkraftanlagen in den Ost- und Westalpen und im Massif Central

Von Ing. S.I. A. Walter Gut, Elektro-Watt AG., Ziirich

g) Kraftwerke an der Dordogne, Bilder 78 und 79

Die Dordogne durchfliesst auf ihrem ziemlich gestreckten
Lauf von 470 km Lé&nge drei Abschnitte, vom Ursprung im
Gebiet von Mont Dore (1500 m ii. M.) bis zur Miindung in die
Gironde. Der erste Abschnitt, von Argentat talaufwirts auf
etwa 150 km Lénge, ist ein his 250 m tief in die Granite und
Gneise des Massif Central eingeschnittenes V-Tal mit bewal-
deten Flanken, das mit Ausnahme der kleinen Stadt Bort
unbesiedelt ist. Das Massif Central ist der hochste verblei-
bende Ueberrest des hercynischen Gebirges. Das mittlere Ge-
fdlle in diesem Abschnitt betrdgt rd. 5¢, Talabwirts von
Argentat bis in die Gegend der prédhistorischen Hoéhlen an
der unteren Vézére wird das U-Tal mit seinen steilabstiirzen-
den gelblichen Kalkrdndern immer breiter und fruchtbarer.
Unterhalb Bergerac verflachen die Flanken in den weichen
Tertidrformationen, und der Talboden weitet sich allméhlich
zu den Rehgelidnden des «Bordelais».

Seit 1908 schon besteht oberhalb Bergerac das Nieder-
druck-Kraftwerk La Tuwiliere mit 12 m Bruttogefille, 16 200
Kilowatt installierter Leistung in neun Maschineneinheiten
und 95 Mio kWh jdhrlicher Energieerzeugung. 1922 wurde
das Kraftwerk Mauzac im Oberwasser von La Tuiliere mit
16 000 kW und 66 Mio kWh in Betrieb gesetzt.
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Fortsetzung von S. 719

Ein erster Ausbauplan der Dordogne entstand anfangs
des ersten Weltkrieges. 1921 erwarb die ehemalige Compagnie
du Chemin de fer de Paris & Orléans (P.0.) die Konzessionen
der Wasserkrifte an der oberen Dordogne (von Maréges an
aufwirts) sowie an den beiden Zufliissen Chavanon und Rhue.
Sie baute zuerst das Kraftwerk Coindre an der Rhue (122,5 m
Gefille, 23 000 kW install. Leistung in drei Gruppen, 102 Mio
kWh), das 1927 den Betrieb aufnahm, um die erste elektrifi-
zierte Bahnstrecke von Paris nach Orléans mit Energie zu
versorgen. Im Oktober 1935 wurde das Kraftwerk Mareéges
eingeweiht, und 1952 wurde der erste Maschinensatz in Bort
in Betrieb genommen. Anfangs der zwanziger Jahre haben
auch die Studien filir den Ausbau der Dordogne zwischen Ma-
reges und Argentat eingesetzt.

Nach Vollausbau, einschliesslich der 407 Mio m? des Stau-
beckens Bort, sollen insgesamt 827 Mio m3 nutzbares Wasser
oberhalb Maréges aufgespeichert werden. Das entspricht der
Regulierung der Abfliisse der Dordogne. Man rechnet, dass
die Staurdume iiber den Winter geleert werden und Ende
Februar zur Aufnahme der Friihlings-Hochwasser bereit
stehen. Sie bleiben praktisch voll {iber den ganzen Sommer
bis zum Winteranfang, wenn nicht ein grosser Wasser-
mangel im September/Oktober dazu nétigt, die Reserven friih-




	Heutiger Städtebau

